
Sowohl auf Werbeflyern und In -
ternetbannern, als auch auf Zei-
tungsanzeigen oder Praxishome-
pages werden teilweise Pauschal-
honorare für zahnärztliche Leis-
tungen als „AVL-Paketpreis“ oder
gar „All-inclusive-AVL-Paket“
angeboten. Ob Aligner-Therapie
für zehn Personen für 2.500,–€
(bei Groupon), Implantate für
888,–€, Bleaching für 250,–€bis
hin zur „PZR for free“ aus der
Schulfest-Tombola – AVL-Paket-
oder Pauschalpreise aus kiefer -
orthopädischen Praxen einer Re -
gion werden bei gesetzlichen
Kran kenversicherern, in Netz -
foren und Beratungsstellen offen
kommuniziert. Mitunter wurden
die außervertraglichen KFO-An-
gebote sogar bereits von Verbrau-
cherberatungen durch anonyme
Testpatienten bewertet. 
Dabei werden die verschiedenen
AVL-Leistungsangebote finan-
ziell von „preiswert“ bis „teuer“
eingestuft und parallel dazu der
Leistungsumfang qualitativ nach
medizinischer Notwendigkeit be-
wertet. Gemeinsam mit den IGeL-
Leistungen aus den humanme -
dizinischen Praxen werden jene
AVL-Paketpreise in der Kiefer -
orthopädie von den gesetzlichen
Krankenkassen aktuell kontro-
vers diskutiert.  
Die Kassenärztliche Vereinigung
Hessen mahnt zu mehr Sachlich-
keit in der Debatte um die angeb-
liche Sinnlosigkeit verschiedener
Selbstzahlerleistungen. Maßgeb -
lich ausgelöst wurde die seit 
Wochen schwelende Diskussion
durch die Freischaltung des ge-
meinsam vom Medizinischen
Dienst der Krankenkassen (MDK)
und dem GKV-Spitzenverband
ins Leben gerufenen Online-Por-
tals www.igel-monitor.de.
Aus diesem aktuellen Anlass hat
die SPD-Fraktion im Bundes -
tag mit dem Antrag 17/9061 vom
10. Mai 2012 von der Bundesre-
gierung gefordert, die IGeL-Leis-
tungen einzudämmen. Bei IGeL
soll grundsätzlich ein schriftli -
cher Behandlungsvertrag ge-
schlossen werden. Auch sollen
die Patienten in einem persönli -
chen Gespräch umfassend über

die Leistung aufgeklärt werden
und immer eine schriftliche Rech-
nung erhalten. Keine Barzahlung
in den Praxen.
Dieser politisch eingeforderte
Sachverhalt ist in den zahnärzt-
lichen Praxen durch die GOZ-
Reform 2012 nahezu unbemerkt
bereits Realität geworden. AVL-
Vereinbarungen für GKV-Ver -
sicherte müssen schriftlich vor
der Behandlungsaufnahmen auf
Basis des Sozialgesetzbuchs V
und der GOZ erfolgen. 
Einige GKV-Versicherungen, wie
beispielsweise die BKK Verkehrs-
bau Union, nehmen die aktuelle
Debatte zum willkommenen Wer -
beanlass und gewähren freiwillig
seit März 2012 einen festen Zu-
schuss von 100,–€zur Glattflä-
chenversiegelung bei Multiband-
anwendung. Eine begrüßenswerte
AVL-Unterstützung?
Die gesetzliche  BKK VBU schreibt
sogar die kieferorthopädischen
Praxen und Klinken an und bittet
die Praxisteams, ihre Kassen-
Werbeflyer an andere Patienten
zu verteilen und auf diese einzig-
artige Zusatzleistung hinzuwei-
sen (siehe Abb. Seite 14). 
Patienten schätzen Festpreis-An-
gebote in der Medizin, da viele
teurere Gesundheitsleistungen
als Gesamtpaket zu einem über-
schaubaren Preis eingekauft wer-
den können. Gleichzeitig sugge-
riert der All-inclusive-Paketpreis
emotional ein Schnäppchen mit
viel Rabatt. In der gewerblichen
Wirtschaft ist dieses Lockmittel
alltäglich anzutreffen. So existiert
das All-inclusive-Urlaubs paket
bereits seit langem in unserem
Werbealltag. 
Bei ärztlichen Leistungen sind
solche Pauschalpreisangebote
problematisch und hinsichtlich
der Konformität zur GOZ/GOÄ
eher unzulässig. Die schriftliche
Honorarvereinbarung ist zwar
eine Art bürgerlicher Kostenvor-
anschlag. Aber das LG Meinun-
gen hat in seinem Urteil vom
7.2.2002 (AZ: 1 O 1001/01) dazu
ausgeführt, dass eine exakte Kos-
tenangabe zum Zeitpunkt der Pa-
tientenaufnahme schwer mög-
lich sei. Analog zu einem Kosten-

voranschlag nach §615 BGB ist
ein Kostenvoranschlag erforder-
lich. Die darin enthalten Anga-
ben müssen soweit als möglich
individualisiert sein und sich auf
die im konkreten Behandlungs-
fall voraussichtlichen Kosten be-
ziehen. Für den Patienten sind
diese schriftlichen Angaben un-
verzichtbar, um die finanziellen
Risiken bzw. die Größenordnung
zu kennen. Wichtiger Grundsatz
ist dabei die eindeutige Abgren-
zung von gesonderten privaten
Wahlleistungen und gesetzlich
zustehenden Leistungen. Dabei
darf auf den Patienten kein Druck
im Sinne von Nötigung zum AVL-
Paket ausgeübt werden. 
Das Einhalten des Schriftsatzes,
die Anwendung der GOZ und die
Wahlfreiheit für den Patienten
sind die Grundlage jeglicher au -
ßervertraglicher Wahlleistungs-

erbringung. Die gebühren- und
berufsrechtlichen Gründe hier-
für sind, dass die medizinische
Berufsordnung der Zahnärzte
(§15 Abs. 1; MBO-Z) fordert, dass
das geforderte Honorar indivi-
duell angemessen sein muss. Die
GOZ geht noch weiter und geht
von Mindest- und Höchstpreisen
aus, innerhalb derer der Gebüh-
renrahmen durch Veränderung
des Steigerungsfaktors (Faktor

1,0–3,5) je nach Zeitaufwand und
Schwierigkeitsgrad individuell
angepasst werden kann (GOZ §5
Abs. 2). 
Wirbt ein Zahnarzt dennoch mit
einem Pauschalpreis, verstößt er
gegen die Preisvorschriften der
GOZ und handelt zusätzlich un-
lauter im Sinne des §3 UWG (LG
Bonn, 21.4.2011; Az: 14 O 184/10).
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Bei diesem Verfahren hatte ein
Zahnarzt Implantate in der Tages-
presse zum Pauschalpreis von
888,– € angeboten. Das Gericht
war der Auffassung, dass es sich
um eine reißerische Werbung han-
delt und zudem gegen den §5
Abs 2 GOZ verstößt. Das Land-
gericht erläuterte seine Auffas-
sung, dass ein Festpreis nach §2
GOZ durchaus individuell mit
dem Patienten befundbezogen
vereinbart werden könne, die Be-
zahlung eines pauschalen Hono-
rars ohne jegliche Kenntnis der
individuellen Voraussetzungen
des betreffenden Patienten die-
sen Anforderungen nicht genüge.
Darüber hinaus hat der Zahn-
arzt unlauter gehandelt, weil er
eine irreführende geschäftliche
Handlung vorgenommen hat, die
zur Täuschung über wesentli-
che Merkmale der angebotenen
Dienstleistung, wie z.B. das in-
dividuelle Risiko für den einzel-
nen Patienten getäuscht hat. 

Festpreis somit unmöglich?
Dennoch erlaubt die GOZ in §2
Abs. 1 und 2 eine schriftliche Ver-
einbarung eines Festpreises für
medizinisch notwendige Leistun-
gen und in GOZ §2 Abs. 3 eine
schriftliche Vereinbarung eines
Festpreises für medizinisch nicht
notwendige Leistungen. 
Nun, was ist jetzt der Unterschied
zwischen Festpreisgestaltung für
den sogenannten einzelnen Pa-
tienten oder Paket-Pauschalpreis
für die Werbung? Als verbindli-
che Kalkulationsgrundlage einer
jeden Honorarvereinbarung und
Liquidation ist dabei die Gebüh-
renordnung für Ärzte bzw. Zahn-
ärzte (GOÄ, GOZ) heranzuziehen.
Der BGH hat die Anwendung der
Gebührenordnung sogar für kos-
metische Leistungen als einzige
gültige Honorargrundlage festge-
legt (23.3.2006,AZ: III ZR 223/05).
Für die Gestaltung einer Honorar-
vereinbarung bzw. Liquidation ist
dabei unabhängig, ob die Leistun-
gen medizinisch notwendig sind,
indiziert sind oder nicht zur Hei-

lung einer Gesundheitsstörung er-
forderlich waren (Bracketfarbe). 
Die Erhebung von Pauschalhono-
raren, Pauschal-Paketpreisen ist
vor der individuellen Patien-
tenuntersuchung, Be-
fundung und der ein-
gehenden Verhand-
lung rechtlich unzu-
lässig. Somit eignet sich
der AVL-Paketpreis in der Kie-
ferorthopädie nicht als leichtver-
ständliche Wer bebotschaft. 
Neben den berufsrechtlichen
Komplikationen mit den Zahn -
ärztekammern sind feste Paket-
preise oder pauschalierte Rabat -
te eine Form der irreführenden
Werbung. Diese apriori Preisfest-
legungen sind anpreisend und
blenden das individuelle medizi-
nische Risikoprofil des betroffe-
nen Patienten vollkommen aus. 
Neben dem berufsrechtlichen Er-
mittlungsverfahren der Kammer
besteht die Gefahr in der Abmah-
nung durch einen konkurrieren-
den Kollegen. Der Verstoß gegen
die GOZ wird als eine unlautere
geschäftliche Handlung nach §3
Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb eingestuft (UWG).
Diese Sichtweise eröffnet einem
Mitbewerber im Markt die Mög-
lichkeit, die Unterlassung der
Werbung mit Pauschalpreisen
einzuklagen. 
Der formale Weg einer Festpreis-
absprache nach GOZ und an-
schließenden schriftlichen Ver-
einbarung nach §2 der GOZ setzt
nach neuer GOZ 2012 eine soge-
nannte „Individualabrede“ zwi-
schen Zahnarzt und Patient vo -
raus. 
Bei dieser gesetzlich eingeforder-
ten Individualabrede muss eine
umfassende medizinische und
wirtschaftliche Aufklärung und
Dokumentation erfolgen. Der Pa-
tient bzw. der Zahlungspflichtige
muss über die Möglichkeit der
Aus- und Abwahl von angebote-
nen diagnostischen und thera-
peutischen Leistungen, die mög-
lichen alternativen Therapiekon-
zepte nachweisbar aufgeklärt
werden. Ebenso hat das Praxis-
team hinsichtlich der Schwierig-
keiten bei der Genehmigung und
Erstattung von Kostenträgern
nachweislich aufzuklären.
Der Arzt ist darüber hinaus ver-
pflichtet, diese Aufklärung zu do-
kumentieren, da im Rahmen ei-
ner gerichtlichen Auseinan der -
setzung über diesen Sachverhalt

er allein die Beweislast für diese
wirtschaftliche Aufklärung trägt.
Es empfiehl sich somit, generell
so viel wie möglich schriftlich 
zu vereinbaren, im AVL-Vertrag,
im AVL-Behandlungsplan, in der
Ei genanteil-Aufklärung, in der 
medizinischen Risikoaufklärung
und in der Karteikarte. Bei jedem
Streitfall sind diese Dokumente
von zentraler Bedeutung. 

Pauschalrabatt in den Praxen
erlaubt?
Das Bundesverfassungsgericht
als oberste rechtliche Instanz hat
einerseits die unbegrenzte An-
wendung der GOZ bei einer in-
dividuellen Vertragsgestaltung
als eindeutige Berufsfreiheit für
alle Zahnärzte deklariert. Ande-
rerseits stellt die GOZ eine für
alle Zahnärzte zwingende Preis-
kalkulationspflicht da. 
Dennoch ist zukünftig mit Locke-
rungen bei der zahnärztlichen
Preiskalkulations- und Werbe-
freiheit zu rechnen. Die neuen Be-
schlüsse des BVG vom Juni 2011
(BVerfG 1.6.2011, 1 BvR 233/10
und 235/10) erfolgten überra-
schend gegen die Kammerhoheit.
In diesen Urteilen werden Pau-
schalpreise oder besser gesagt
Pauschalrabatte für die profes-
sionelle Zahnreinigung als voll-
kommen zulässig angesehen. Die
Verfassungsrichter erlaubten die
Verlosung einer kostenfreien PZR
im Rahmen einer Tombola. Dies
erfordere das Grundrecht der
zahnärztlichen Berufsfreiheit. 
Da die Zahnärztekammern das
Werben mit Pauschalpreisen über-
all streng verfolgen, bleibt zur
Zeit die kostenlose PZR oder der
kostenlose Air flow als einziges
Pauschalangebot für zahnärzt-
liche Werbemaßnahmen übrig.
Inwieweit die kostenlose PZR in
den regionalen kieferorthopä -
dischen Markt mit AVL-Paketen
und sonstigen außervertragli chen

Leistungsangeboten Einzug hält,
bleibt abzuwarten. Meines Erach-
tens wird der Werbeslogan „white
braces for free“ bald in die AVL-
Kalkulation der kieferorthopä-
dischen Praxen einfließen. 
Weitere Informationen zu diesem
Themengebiet erhalten Sie un-
ter folgenden Homepages: www.
kiss-orthdontics.de, www.AVL-
KFO.de, www.KFO-GOZ.de
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